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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen 

 

der HY-Power GmbH („Verkäufer“) 

 
 
 

1. Geltungsbereich 

 

1.1. Die nachfolgend abgefassten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle gegenwär-

tigen und künftigen Rechtsgeschäfte über den Verkauf, die Lieferung und/oder die Montage von 

Waren zwischen dem Verkäufer und dem Kunden. Sollten sie ausnahmsweise auch Rechtsge-

schäfte mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes, 

BGBl. 140/1979 zugrunde gelegt werden, gelten sie nur insoweit, als sie nicht den Bestimmungen 

des ersten Hauptstücks dieses Gesetzes widersprechen.  

 

1.2. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Gültig-

keit der Schriftform; das gilt auch für das Abweichen vom Schriftformerfordernis. 

 

1.3. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Ver-

tragspartners gelten stets als abbedungen. 

 

1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt dies die Verbindlichkeit der 

übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die 

unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, 

zu ersetzen. 

 

 

2. Vertragsabschluss 

 

2.1. Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige 

Angebot des Verkäufers beziehungsweise der Auftrag des Kunden, in dem der Leistungsumfang 

und die Vergütung festgehalten sind.  

 

2.2. Erteilt der Kunde einen Auftrag, so ist er an diesen sechs Wochen ab dessen Zugang beim Ver-

käufer gebunden. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch den Verkäufer zu-

stande. Der Verkäufer nimmt den Auftrag durch schriftliche Annahmeerklärung (Auftragsbestäti-

gung) oder durch Ausführung des Auftrages an.  
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2.3. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die vom Kunden übermittelten Unterlagen und Informationen 

auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit oder darauf zu prüfen, ob sie für den beabsichtigten Ver-

wendungszweck des Kunden geeignet sind.  

 

2.4. Dokumentationsmaterial jeder Art (für Qualitätsmanagement, zu Materialverfolgungszwecken oder 

für Ursprungszeugnisse) wird nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geliefert. 

 

2.5. Allfällige Bewilligungen oder Genehmigungen für die Installation oder den Betrieb der Vertragswa-

ren hat der Kunde auf eigene Gefahr und Risiko beizustellen.  

 

 

3. Lieferzeit / Termine 

 

3.1. Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auf-

tragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt den Verkäu-

fer bzw den von ihm beauftragten Dritten verlassen hat oder nach Versand-Unmöglichkeit die Ver-

sandbereitschaft dem Kunden gemeldet worden ist. Vom Verkäufer nicht verschuldete Lieferhin-

dernisse wie z.B. höhere Gewalt, Streiks, Betriebsstörungen, Zulieferungserschwernisse, Verkür-

zung und Ausfall der Arbeitszeit, Transporterschwernisse sowie behördliche Eingriffe bewirken ei-

ne angemessene Verlängerung der Lieferfristen und –termine; jegliche Schadenersatzansprüche 

des Kunden in diesem Zusammenhang sind ausgeschlossen.  

 

3.2. Hat der Kunde Unterlagen, Genehmigungen oder Materialien bereitzustellen, beginnen die Liefer-

fristen nicht vor deren Bereitstellung. Der Beginn der Lieferzeit setzt zudem vollständige Klärung al-

ler technischen Fragen voraus. 

 

3.3. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung seitens des Verkäufers setzt sowohl die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus als auch die Einhaltung der für 

den Auftrag wesentlichen Vertragspflichten, insbesondere der Zahlungspflichten. Die Einwendung 

des nicht erfüllten Vertrags bleibt dem Verkäufer vorbehalten. 

 

3.4. Der Verkäufer bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Frist- und Terminabsprachen 

sind schriftlich festzuhalten bzw. zu bestätigen. Sollten Termine mit dem Kunden nicht haltbar sein, 

wird der Verkäufer den Kunden im Rahmen der Möglichkeiten rechtzeitig informieren und einen Er-

satztermin vorschlagen. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungswünsche des Kunden verlän-

gern die Lieferzeit angemessen. Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden allerdings 

erst dann zur Geltendmachung der gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er dem Verkäufer eine 

angemessene, mindestens aber 14 Tage währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit 

dem Zugang eines Mahnschreiben an den Verkäufer. 

 

3.5. Bei Montagen gilt zudem folgendes: Kann der Verkäufer das Werk nicht rechtzeitig fertigstellen, 

setzt er den Kunden davon unter Bekanntgabe des voraussichtlichen Fertigstellungstermins in 

Kenntnis. Der Kunde verzichtet diesfalls auf seine Ansprüche auf Grund Verzugs des Verkäufers. 
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Kann der Verkäufer auch diesen neuen Fertigstellungstermin nicht einhalten, berechtigt die Nicht-

einhaltung dieses zweiten Termins den Kunden erst dann zur Geltendmachung der gesetzlich zu-

stehenden Rechte, wenn er dem Verkäufer eine angemessene, mindestens aber 14 Tage währen-

de Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines Mahnschreiben an den Ver-

käufer. Ungeachtet dessen hat der Verkäufer jedenfalls Anspruch auf eine angemessene Verlän-

gerung der Fertigstellungsfrist bei Verzögerung auf Grund 

a) nicht im Verschulden des Verkäufers liegende Umstände wie zB Arbeitskonflikte, Naturkata-

strophen, kriegerische Auseinandersetzungen, allgemeine Mobilmachung, Aufstand, Be-

schlagnahme, Embargo, sowie Einschränkungen des Energieverbrauches; 

b) Erfordernis unvorhersehbarer Umbauarbeiten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder 

Sonder- und Zusatzwünsche des Kunden; oder 

c) eines Handeln oder Unterlassen des Kunden oder anderer im Bereich des Kunden liegende 

Umstände (wie zB Zahlungsrückstand) bzw wenn der Kunde anderen Verpflichtungen nicht 

nachkommt. 

 

3.6. Erst nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Eine Ver-

pflichtung zur Leistung von Schadenersatz wegen Verzugs besteht jedoch nur bei Vorsatz seitens 

des Verkäufers; die Haftung für weitere Schäden ist ausgeschlossen 

 

 

4. Preise / Zahlungsbedingungen 

 

4.1. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer 

und Kosten für Verpackung und Transport. 

 

4.2. Es gelten die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser Zeit gültigen Kos-

tenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Lieferzeit-

punkt diese Kostenfaktoren, insbesondere Material, Löhne, Fracht, Abgaben, etc ändern, ist der 

Verkäufer berechtigt, eine entsprechende Preisänderung vorzunehmen.  

 

4.3. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage 

der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet. Im Fall von Montagen werden diese nach den ver-

einbarten Regiestundensätzen verrechnet, es sei denn es wurde ausdrücklich ein Pauschalpreis 

für Montagearbeiten angeboten. 

 

4.4. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. als vereinbart. Im Falle des 

Zahlungsverzuges des Kunden kann der Verkäufer das Entgelt für sämtliche, im Rahmen weiterer 

mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge erbrachten Leistungen sofort fällig stellen. Für den Fall 

von Teilzahlungsvereinbarungen, die ausnahmslos schriftlich zu erfolgen haben, tritt im Fall des 

Verzugs mit nur einer Teilzahlung Terminsverlust ein und ist diesfalls der gesamte offene Restbe-

trag binnen einer Woche ab Säumnis fällig. 

 

4.5. Zum vereinbarten Termin nicht abgenommene Waren werden für die Dauer von sechs Wochen auf 

Gefahr und Kosten des Kunden gelagert, wofür der Verkäufer eine Lagergebühr von € 15,00 pro 
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angefangenem Kalendertag in Rechnung stellt. Gleichzeitig ist der Verkäufer berechtigt, entweder 

auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessen Nachfrist vom Vertrag zu-

rückzutreten und die Ware anderwärtig zu verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt eine Konventi-

onalstrafe von 20 % des Rechnungsbetrages, exklusive Umsatzsteuer als vereinbart; die Geltend-

machung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. 

 

4.6. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten und Auf-

wände, wie insbesondere Inkassospesen, Rechtsanwaltskosten oder sonstige für eine zweckent-

sprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten zu tragen. 

 

4.7. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen des Verkäufers auf-

zurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde vom Verkäufer schriftlich anerkannt oder ge-

richtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden wird ausgeschlossen. 

 

4.8. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug oder sind Umstände bekannt oder erkennbar, die 

nach dem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen des Verkäufers begründete Zweifel an der 

Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsab-

schluss vorlagen, dem Verkäufer jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, oder 

nach Vertragsabschluss erkennbar wurden, so ist der Verkäufer unbeschadet weiterer Rechte in 

diesen Fällen berechtigt, die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vo-

rauszahlung oder die Beibringung angemessener Sicherheiten zu verlangen. Werden derartige Si-

cherheiten nicht innerhalb einer vom Verkäufer gesetzten Frist erbracht, ist der Verkäufer unbe-

schadet weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. 

 

 

5. Gefahrübergang 

 

5.1. Das Transportrisiko trägt der Kunde. Die Übergabe der Ware erfolgt durch die Übergabe an den 

Transporteur, sei es durch den Verkäufer, sei es durch einen von diesem beauftragten Dritten. 

Dies gilt auch dann, wenn im Einzelfall eine andere Frachtkostenregelung vereinbart sein sollte (zB 

frei Haus) oder zusätzlich Montageleistungen seitens des Verkäufers erbracht werden. Verzögert 

sich die Zusendung in Folge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr vom 

Tag der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

 

5.2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustel-

lung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand.  
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6. Eigentumsvorbehalt  

 

6.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an allen gelieferten oder sonst übergebenen Waren bis 

zur Erfüllung sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen vor. Jede Verpfändung ist unter-

sagt. Der Kunde hat den Verkäufer stets über den genauen Verbleib der vorbehaltenen Ware zu 

unterrichten. 

 

6.2. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 

dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließ-

lich USt) des Verkäufers, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 

erwachsen sind, ab und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder 

auf seinen Fakturen anzubringen. Wir nehmen die Abtretung an. 

 

6.3. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, vom vereinbarten Eigentumsvorbehalt Gebrauch 

zu machen und die Ware auf Kosten des Käufers abholen zu lassen, ohne dass dies einem Rück-

tritt vom Vertrag gleichzusetzen ist. Nimmt der Verkäufer diese Rechte nicht in Anspruch, hat dies 

keine Auswirkung auf deren Bestand. 

 

6.4. Bei Verarbeitung oder Verbindung mit anderen Waren oder Gegenständen durch den Kunden 

bleibt das Eigentumsrecht des Verkäufers an den neu geschaffenen Gegenständen (Anlagen) be-

stehen bzw überträgt der Kunde das ihm zustehende Eigentumsrecht an der neuen Sache an den 

Verkäufer. 

 

6.5. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes pfleglich 

zu behandeln. 

 

6.6. Bei Zahlungsunfähigkeit des Kunden ist der Verkäufer zur Aussonderung der restlichen vorhande-

nen Warenbestände berechtigt. Das Aussonderungsrecht des Verkäufers erstreckt sich auch auf 

durch Weiterverkauf der gelieferten Waren entstandene Forderungen und Rechte. 

 

6.7. Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde den Verkäu-

fer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und diesem gleichzeitig sämtliche für eine Interventi-

on notwendigen Unterlagen, insbesondere zur Erhebung einer Exszindierungsklage, zu überge-

ben. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen 

Kosten einer Exszindierungsklage zu erstatten, haftet der Kunde für den dem Verkäufer entstan-

denen Ausfall. Der Kunde hat den Verkäufer auch von allen Beschädigungen und Besitzwechseln 

der Kaufsache zu informieren. 

 

 

7. Besondere Bestimmungen für Montagearbeiten 

 

7.1. Der Kunde hat die ungehinderte Anlieferung der für die Montage erforderlichen Materialien, Geräte 

und Maschinen an den Leistungsort zu gewährleisten. Für die sichere Verwahrung der vom Ver-
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käufer oder dessen Lieferanten angelieferten und am Leistungsort gelagerten oder montierten Ma-

terialien und Geräte ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Verlust und Beschädigung dieser 

Materialen und Geräte gehen ausschließlich zu dessen Lasten. 

 

7.2. Der Kunde hat auf seine Rechnung und Gefahr sowohl rechtzeitig vor dem vereinbarten Beginn 

der Montagearbeiten als auch während ihrer Durchführung hinsichtlich Personal und Material alle 

Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen, die für den ordentlichen Montagebeginn der Arbeiten, 

ihre störungsfreie Durchführung und ordnungsgemäße Beendigung erforderlich sind. Soweit hierfür 

nicht besondere Weisungen des Verkäufers gegeben werden, gehören hierzu in allen Fällen die 

entsprechende bauliche Vorrichtung der Arbeitsstelle, die Bereitstellung der erforderlichen Vorrich-

tungen (insbesondere Strom und Wasser), Werkzeuge, Geräte, Umkleide- und Sanitäreinrichtun-

gen und sonstige Arbeitsbehelfe, die notwendigen Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (zB Sand, 

Zement, etc), die Beistellung der erforderlichen Hilfskräfte, etc. Alle diesbezüglichen seitens des 

Verkäufers erforderlich werdenden Beistellungen, seien sie vereinbart, seien sie auf Grund von 

Versäumnissen des Kunden erforderlich, werden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

7.3. Da der Verkäufer selbst nur das übliche Handwerkzeug beizustellen hat, wird die Verwendung 

darüber hinausgehender Spezialwerkzeuge und Sondervorrichtungen, die mangels Bereitstellung 

durch den Kunden vom Verkäufer beigebracht werden, dem Kunden neben den Kosten für deren 

Hin- und Rücktransport verrechnet. 

 

7.4. Werden die Montagearbeiten seitens des Kunden verhindert, unterbrochen oder können aus Grün-

den, die dem Kunden zuzuordnen sind, keine vollen Schichten gearbeitet werden, hat der Kunde 

die sich daraus ergebenden Mehrkosten zu tragen. 

 

7.5. Mündliche Zusatzaufträge durch den Kunden sind von diesem nach den Regiestundensätzen des 

Verkäufers zu bezahlen. Stehzeiten oder Kosten einer neuerlichen Anreise, welche nicht vom Ver-

käufer zu verantworten sind, werden ebenfalls nach den Regiestundensätzen des Verkäufers für 

Reisezeiten zuzüglich Kilometergeld verrechnet. 

 

7.6. Sind Zusatzleistungen, die zur Durchführung des Montageauftrages notwendig waren und bei de-

nen die Zustimmung des Kunden nicht rechtzeitig eingeholt werden konnte, erbracht worden, gilt 

die Zustimmung des Kunden dafür als gegeben. Der Kunde hat diese Arbeiten zu vergüten. 

 

7.7. Ist das Werk abnahmebereit, teilt der Verkäufer dem Kunden einen Termin für die Abnahmeprü-

fung mit. Der Verkäufer darf sich bei dieser vertreten lassen. Sämtliche bei der Abnahmeprüfung 

anfallenden Kosten (Personalkosten, Ausrüstungsgegenstände, Materialkosten, Hilfsmittel) hat der 

Kunde zu tragen. Hält der Kunde diesen Termin nicht ein, gilt die Prüfung als an diesem Tag er-

folgreich durchgeführt.  

 

8. Rücktritt vom Vertrag 

 

8.1. Der Verkäufer ist bei wichtigen Gründen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, insbesondere bei 

Verzug des Kunden im Zuge einer Verpflichtung oder Obliegenheit, vor allem bei 
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(Teil-)Zahlungsverpflichtungen oder Mitwirkungstätigkeiten, die die Ausführung der Bestellung un-

möglich machen oder erheblich behindern. 

 

8.2. Der Verkäufer ist berechtigt, bei begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden die 

sofortige Zahlung aller offenen, auch noch nicht fälliger Forderungen zu verlangen und für sämtli-

che noch ausstehenden Lieferungen Barzahlung vor Lieferung der Ware zu fordern. Entspricht der 

Kunde diesem Verlangen nicht, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Nimmt der Ver-

käufer diese Rechte nicht in Anspruch, hat dies keine Auswirkung auf deren Bestand. 

 

 

9. Gewährleistung 

 

9.1. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich zu prüfen und allfällige Mängel längstens binnen 

einer Woche schriftlich mitzuteilen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem 

Kunden vorerst nur das Recht der Verbesserung und bei Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 

Verbesserung Austausch zu. Die Mängel werden nur bei berechtigter Mängelrüge behoben, wobei 

der Kunde dem Verkäufer alle zur Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen 

hat. Der Verkäufer ist berechtigt, die Verbesserung und den Austausch der Leistung zu verweigern, 

wenn diese unmöglich oder für den Verkäufer nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 

verbunden ist. In diesem Fall steht dem Kunden ein angemessenes Preisminderungsrecht zu. Das 

Recht auf Wandlung wird ausdrücklich einvernehmlich ausgeschlossen.  

 

9.2. Bei Anlieferung erkennbare Transportschäden oder Fehlmengen sind auf der Empfangsbescheini-

gung des Transportunternehmens zu vermerken, widrigenfalls es im Ermessen des Verkäufers 

steht, diese anzuerkennen. 

 

9.3. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten des Verkäufers ist ausgeschlossen. Das 

Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die 

Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Kunden zu beweisen. 

 

9.4. Mängelrügen und Beanstandungen, die nicht innerhalb von 7 Tagen ab Übergabe erfolgen, sind 

jedenfalls verspätet. Das Verspätungsrisiko für Mängelrügen und Beanstandungen liegt beim Auf-

traggeber. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlos-

sen. 

 

9.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate. 

 

9.6. Der Verkäufer übernimmt keine Gewähr für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße 

Verwendung, fehlerhafte Montage bzw Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche 

Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel 

oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elekt-

rische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Die Gewähr-

leistung erlischt, wenn die Waren von fremder Seite oder durch Verarbeitung verändert worden 
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sind, es sei denn der Kunde beweist, dass der Mangel nicht im ursächlichen Zusammenhang mit 

der Veränderung steht.  

 

9.7. Mängel, die der Kunde selbst zu vertreten hat und unberechtigte Reklamationen werden im Auftrag 

und auf Kosten des Kunden behoben. 

 

9.8. Der Inhalt der vom Verkäufer verwendeten Prospekte, technische Beschreibungen etc sowie öf-

fentliche Äußerungen, zB in der Werbung, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn es wird aus-

drücklich seitens des Verkäufers eine gewisse Eigenschaft der Ware zugestanden. 

 

9.9. § 933b ABGB, wonach bei Verkäufen an Verbraucher der Kunde gegenüber dem Verkäufer auch 

nach Ablauf der Gewährleistungsfrist einen Regressanspruch hat, wird einvernehmlich abbedun-

gen.  

 

9.10. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Kunden zu und 

sind nicht abtretbar. 

 

 

10. Haftung 

 

10.1. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, 

positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvoll-

ständiger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlos-

sen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers beruhen. Das Vorlie-

gen von grobem Verschulden hat der Kunde zu beweisen. 

 

10.2. Die Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche Dritter ist jedenfalls ausgeschlos-

sen. Das gilt auch für Schäden, die durch eine nicht rechtzeitige Fertigstellung entstehen (Ver-

zugsschäden, insbesondere dann, wenn die Verzögerung auf schwerwiegende und unvorherseh-

bare Betriebsstörungen, Zulieferprobleme oder Ausbleiben von Arbeitskräften zurückzuführen ist). 

Eine Haftung, die durch fehlerhafte Verwendung des Leistungsgegenstandes entsteht, ist ausge-

schlossen. 

 

10.3. Führt der Verkäufer Montagen für den Kunden durch, haftet er nicht für allfällig seitens des Kunden 

zur Verfügung gestelltes Personal, Leihpersonal oder sonstige dritte Personen. 

 

10.4. Der Kunde hält den Verkäufer hinsichtlich fehlender oder unrichtiger Informationen und wegen 

allfälliger Schutzrechtsverletzungen, insbesondere bei Inanspruchnahme durch Dritte, vollkommen 

schad- und klaglos. 

 

10.5. Schadenersatzforderungen verjähren binnen sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens und des 

Schädigers. Schadenersatzforderungen, die später als ein Jahr ab Übergabe gestellt werden, sind 

jedenfalls verspätet. 
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10.6. Regressansprüche gegen den Verkäufer, die sich aus der Haftung nach dem Produkthaftungsge-

setz ergeben, sind ausgeschlossen. 

 

10.7. Der Höhe nach ist eine Haftung pro Schadensfall mit der Auftragssumme, jedenfalls aber mit der 

Höchsthaftungssumme der Betriebshaftpflichtversicherung des Verkäufers begrenzt.  

 

 

11. Sonstiges 

 

11.1. Der Verkäufer ist berechtigt, sich für die Erfüllung seiner Vertragspflichten Dritter zu bedienen 

und/oder diese zu substituieren („Besorgungsgehilfe“). Die Beauftragung von Dritten erfolgt nach 

Wahl des Verkäufers entweder im eigenen Namen oder im Namen des Kunden. Der Verkäufer 

wird Dritte sorgfältig auswählen und darauf achten, dass diese über die erforderlichen fachlichen 

Qualifikationen verfügen. Werden Leistungen an Dritte im Wege der Substitution vergeben, haftet 

der Verkäufer nur für eine sorgfältige Auswahl des Dritten, nicht aber für die Nicht- oder Schlecht-

erfüllung der Leistung. 

 

11.2. Der Kunde stimmt zu, dass die im Zuge der Geschäftsbeziehung erhobenen Daten über ihn unter 

Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes EDV-unterstützt gespeichert und bearbei-

tet werden. Diese Daten werden ausschließlich zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften, zur 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs und zur Kundenpflege verwendet. 

 

 

12. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

12.1. Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden ist ausschließlich österrei-

chisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen anzuwenden. 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

 

12.2. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche und Verpflichtungen ist der Sitz des Verkäufers. 

 

12.3. Als Gerichtsstand für alle sich zwischen dem Verkäufer und dem Kunden ergebenden Streitigkei-

ten ist das für den Sitz des Verkäufers sachlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig. Der 

Verkäufer ist aber berechtigt, den Kunden auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch 

zu nehmen. 

 

 

13. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

13.1. Der Vertragspartner stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich „Name“, „Adresse“, „Tele-

fonnummer“, „Fax-Nummer“, „E-Mailadresse“, „Internetadresse“, „UID Nummer“, „Bild“ und Bank-

daten (Kontonummer) zum Zweck der Auftragsabwicklung bei der Firma HY-Power GmbH verar-

beitet werden und die Daten gespeichert werden. 
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13.2. Diese Einwilligung kann jederzeit unter der E-Mailadresse office@hypower.at widerrufen werden. 

Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

13.3. Aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden die erhobenen Daten auf jeden Fall 7 

Jahre; darüberhinausgehend bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits, fortlaufender Ge-

währleistungs- oder Garantiefristen aufbewahrt und gespeichert. 

mailto:office@hypower.at

